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 Veröffentlicht am 24.11.1959

Norm

ABGB §865

Rechtssatz

Gegenüber dem betreibenden Gläubiger, der auf Grund eines für ihn durch einen Vertreter abgeschlossenen

Vergleiches Bewilligung der Exekution beantragt, kann sich der Verp3ichtete nicht darauf berufen, daß der Vertreter

des betreibenden Gläubigers nicht gehörig bevollmächtigt gewesen sei. Der Exekutionsantrag gilt jedenfalls als

Genehmigung des Vergleiches. Bis dahin kann der Verp3ichtete, wenn der Vertreter zum Abschluß des Vergleiches

nicht befugt war, dem Gläubiger eine Frist zur Genehmigung setzen, nach deren fruchtlosem Ablauf diese als

verweigert gilt.
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